
Anlage 3  
(zu § 22 Abs. 2)  

 
 
………………………………………………                                 ……………………………… , den ……………………… 
                        (Dienststelle) 
 

 
 

Niederschrift 
über den Verlauf der schriftlichen Abschlussprüfung/Zwischenprüfung  

für den Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin 
 
 
 
Praktische Prüfung: Aufgabe  ………..………………………………………………………………………………………… 
 
Schriftliche Prüfung: Prüfungsfach ..………………………………………………………………………………………….... 
 
Lösungsfrist:  ……………. Minuten                          Aushändigung der Aufgaben: ……………………. Uhr  

 
1. Zur Teilnahme an der schriftlichen Prüfung wurden die in Spalte 2 benannten Auszubildenden geladen:  
 

Nr. Name 
Verlassen des  

Prüfungsraumes 
von - bis  

Uhrzeit bei  
vorzeitiger Abgabe  

der Arbeit  
1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 



2. Die Identität der Anwesenden wurde überprüft.  
 
3. Die geladenen aber nicht erschienenen Prüfungsbewerberinnen und Prüfungsbewerber wurden im Verzeichnis 
 unter Nr. 1 gestrichen. 
 
4. Die Sitzordnung der Prüflinge ist aus dem beiliegenden Sitzplan ersichtlich.  
 
5. Die Prüflinge wurden auf die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen hingewiesen. 
 
6. Der Verschluss der Prüfungsaufgaben war bei Beginn der Prüfung unversehrt. Die Prüfungsaufgaben wurden 
 ordnungsgemäß ausgehändigt. 
 
7. Ein Verlassen des Prüfungsraumes sowie die vorzeitige Abgabe der Prüfungsarbeit wurden unter Nr. 1 in 
 Spalte 3 bzw. Spalte 4 angegeben.  
 
8. Besondere Vorkommnisse (auch Täuschungsversuche)  
  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
9. Es wird bescheinigt, dass die Prüfung - außer den angegebenen Vorkommnissen - ordnungsgemäß verlaufen 
 ist und dass die Arbeiten in der angegebenen Zeit ohne fremde Hilfe bearbeitet und keine anderen als die 
 zugelassenen Hilfsmittel benutzt wurden.  
 

 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
(Unterschrift der/des Aufsichtsführenden) 


